
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2009 der Stadt Wo lgast gem. § 61 Abs. 3 und 4 
der Kommunalverfassung M/V  
 
Die Stadtvertretung stellte auf ihrer Sitzung am 15 .12.2010 das Ergebnis der Jahresrechnung 
2009 fest.  
Dem Bürgermeister wurde für das Haushaltsjahr 2009 die Entlastung erteilt. 
 
 
Jahresabschlussergebnis  
 

 Bezeichnung  Verwaltungs -
haushalt 

Vermögens -
haushalt 

Gesamt  

  € € € 
 1 2 3 4 5 

 1. Soll-Einnahmen 17.055.042,46 5.017.430,51 22.072.472,97 

 2. + Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 7.970.700,00 7.970.700,00 

 
3. 

./. Abgang alter 
Haushaltseinnahmereste 

0,00 0,00 0,00 

 4. ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 69.245,19 8.479,02 77.724,21 

 5. Summe bereinigter Soll-Einnahmen 16.985.797,27 12.979.651,49 29.965.448,76 

 

6. 

Soll-Ausgaben 

16.986.634,67 5.040.047,10 22.026.681,77  Darin enthaltener Überschuss nach § 39 Abs.3  

 Satz 2 GemHVO: VMHH 976.840,73 € 

 7. + Neue Haushaltsausgabereste 0,00 8.333.019,26 8.333.019,26 

 8. ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 837,40 393.414,87 394.252,27 

 9. ./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00 

 10. Summe bereinigter  Soll-Ausgaben 16.985.797,27 12.979.651,49 29.965.448,76 

 11. Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
Bekanntmachungsordnung  
 
Der Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Einsicht in die Jahresrechnung und die Erläuterungen ist jederzeit in der Kämmerei, Zi. 410 des Rathauses, 
Burgstraße 6, zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung möglich. 
 
 
 
 
 
 
Wolgast d. 25.01.2011                           gez. Weigler 
                                                             Bürgermeister 


